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RS OGH 1989/6/27 4Ob37/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1989

Norm

UrhG §80

UrhG §84 Abs2

Rechtssatz

§ 80 UrhG hat zur Voraussetzung, daß derjenige, der den Titelschutz in Anspruch nimmt, den Titel - im Verhältnis zum

Verletzer - befugterweise benutzt. Soweit daher der gemäß § 84 Abs 2 UrhG klagelegitimierte Verleger eines

Sprachwerkes eine Titelverletzung gegen den Urheber des Werkes selbst geltend macht, kommt es darauf an, ob ihm

mit dem Verlagsvertrag auch die Titelrechte übertragen worden sind und ob dieser Verlagsvertrag überhaupt noch

aufrecht besteht.
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